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Barrierefreiheitserklärung 
Die abtis Holding AG ist bemüht, ihre Website www.abtis.de barrierefrei zugänglich 
zu machen. Diese Erklärung zur Barrierefreiheit gilt für die Website www.abtis.de. 

Stand der Vereinbarkeit mit den Anforderungen 

Diese Website ist teilweise vereinbar mit der Barrierefreie-Informationstechnik-
Verordnung (BITV 2.0) in Verbindung mit der EU-Richtlinie 2016/2102. Die 
nachstehend aufgeführten Inhalte sind nicht vollständig barrierefrei. 

Nicht barrierefreie Inhalte 

Die nachfolgenden Inhalte und Funktionen sind derzeit nicht barrierefrei: 

• Fehlende Alternativtexte für Bilder: Einige Bilder, insbesondere verlinkte 
Logos und Grafiken im Footer, enthalten keinen Alternativtext. Dies erschwert 
Nutzerinnen und Nutzern von Screenreadern die Interpretation der Inhalte. 
(WCAG 2.1 – Erfolgskriterium 1.1.1 Nicht-Text-Inhalte) 

• Unzureichender Kontrast zwischen Text und Hintergrund: Einzelne Text-
Elemente, z. B. in Buttons oder Navigationsleisten, weisen einen zu geringen 
Farbkontrast auf. (WCAG 2.1 – Erfolgskriterium 1.4.3 Kontrast (Minimum)) 

• Links ohne aussagekräftigen Namen: Manche Links (z. B. Social-Media-Icons) 
enthalten keinen wahrnehmbaren Text oder keine zugängliche Beschriftung, 
was die Navigation mit Hilfstechnologien erschwert. (WCAG 2.1 – 
Erfolgskriterium 2.4.4 Linkzweck (im Kontext), 4.1.2 Name, Rolle, Wert) 

• Zoom und Skalierung sind teilweise deaktiviert: Nutzerinnen und Nutzer 
können auf mobilen Endgeräten die Seite nicht wie erwartet heranzoomen. 
Dies stellt insbesondere für sehbehinderte Personen eine erhebliche Barriere 
dar. (WCAG 2.1 – Erfolgskriterium 1.4.4 Textgröße) 

Zeitplan für die Beseitigung der Barrieren 

Wir haben folgenden Zeitplan zur Behebung der identifizierten Barrieren festgelegt: 

• Alternativtexte für Bilder: Umsetzung bis 30. September 2026 
• Verbesserung der Kontrastrate: Umsetzung bis 30. September 2026 
• Aussagekräftige Linknamen: Umsetzung bis 30. September 2026 
• Zoom und Skalierung aktivieren: Umsetzung bis 30. September 2026 

Alternative Zugangswege 

Für nicht barrierefreie Inhalte bieten wir derzeit keine alternativen Zugangswege an. 
Bei Bedarf an Informationen, die aufgrund von Barrieren nicht zugänglich sind, 
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wenden Sie sich bitte an unsere Kontaktstelle. Wir werden Ihnen die gewünschten 
Informationen auf alternative Weise zur Verfügung stellen. 

Vom Anwendungsbereich ausgenommene Inhalte 

Gemäß § 12 BITV 2.0 sind folgende Inhalte vom Anwendungsbereich der 
Barrierefreiheit ausgenommen: 

• Inhalte von Drittanbietern, die nicht von der abtis Holding AG finanziert oder 
entwickelt wurden und nicht ihrer Kontrolle unterliegen 

• Vorab aufgezeichnete zeitbasierte Medien, die vor dem 23. September 2020 
veröffentlicht wurden 

• Bürodokumentenformate, die vor dem 23. September 2018 veröffentlicht 
wurden und nicht für aktive Verwaltungsverfahren benötigt werden 

Erstellung dieser Erklärung 

Diese Erklärung wurde am 14. Mai 2025 erstellt. 

Die Bewertung der Vereinbarkeit der Website mit den Anforderungen der Richtlinie 
(EU) 2016/2102 erfolgte durch einen automatisierten Test mittels der „axe DevTools 
Extension" (Version 4.10). Der Test umfasste zentrale Seiteninhalte der Startseite in 
einem simulierten Nutzerfluss. 

Hinweis: Eine umfassendere Prüfung, die repräsentative Seiten und Funktionen der 
gesamten Website einschließt, ist für das vierte Quartal 2026 geplant. 

Verantwortliche Stelle 

Für die Barrierefreiheit der Website www.abtis.de ist die Marketing Abteilung der 
abtis Holding AG verantwortlich. 

E-Mail: marketing@abtis.de 

Rückmeldung und Kontakt 

Wenn Ihnen Mängel in Bezug auf die barrierefreie Gestaltung unserer Website 
auffallen oder Sie Informationen zu nicht barrierefreien Inhalten benötigen, können 
Sie sich an uns wenden: 

Kontaktstelle: abtis Holding AG 
E-Mail: marketing@abtis.de 
Telefon: +49 (0)7231 4431-0 
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Durchsetzungsverfahren 

Wenn Sie innerhalb von sechs Wochen keine zufriedenstellende Antwort auf Ihre 
Hinweise oder Anfragen zur Barrierefreiheit erhalten haben, können Sie sich an die 
Schlichtungsstelle nach § 16 BGG wenden: 

Schlichtungsstelle BGG 
bei dem Beauftragten der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit 
Behinderungen 
Mauerstraße 53 
10117 Berlin 
E-Mail: info@schlichtungsstelle-bgg.de 
Website: www.schlichtungsstelle-bgg.de 
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